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Vorwort

Die vorliegende Dissertation wurde am 11. Juni 2015 im Fachbereich
Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main eingereicht und am 10. März 2016 disputiert. Für die vorliegen-
de Druckfassung wurde sie leicht aktualisiert und überarbeitet.

Die Idee eine Arbeit über das völkerrechtliche Gewaltverbot zu verfas-
sen, entstand schon am 14. September 2001 bei der Lektüre der Le Monde
in der Alliance Française in Harare.1 Seit Mitte 2000 war ich Beigeordnete
Sachverständige für Internationale Arbeitsnormen, Arbeitsrecht und Men-
schenrechte im Regionalbüro der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) in Simbabwe. Noch erschüttert von den Bildern des 11. September,
die auch in Harare fast simultan übertragen wurden, las ich mit Interesse,
dass die NATO den Bündnisfall nach Art. 5 NATO-Vertrag ausgerufen
hatte. In meinen Erinnerungen an meine völkerrechtlichen Vorlesungen
knüpfte das völkerrechtliche Verteidigungsrecht i. S. v. Art. 51 UN-Charta,
auf den sich Art. 5 NATO-Vertrag ja bezieht, an einen staatlichen Angriff
an. Hier, da waren sich ja alle recht schnell einig, handelte es sich um An-
griffe des internationalen Terror-Netzwerks Al-Qaida. Kann gegen ein
Terrornetzwerk der Verteidigungsfall ausgerufen und völkerrechtliche
Notwehr ausgeübt werden?

Ich schrieb mich Ende 2002 an der Universität Cheikh Anta Diop in
Dakar ein, um neben der Aufbesserung meiner Französisch- und Völker-
rechtskenntnisse vor allem das völkerrechtliche Gewaltverbot unter die
Lupe zu nehmen und belegte die völkerrechtlichen Vorlesungen der höhe-
ren Semester. Im Senegal habe ich viel über ‘Le régionalisme africain’ ge-
lernt, insbesondere über die gerade neu gegründete Afrikanische Union
und die westafrikanische Gemeinschaft ECOWAS. ‘Enduring Freedom’
und der NATO-Einsatz in Afghanistan blieben den völkerrechtlichen Vor-
lesungen in Dakar jedoch überraschend fern. Auch der Einmarsch der US-
Amerikaner unter Präsident Bush im März 2003 im Irak brachte weder die
Menschen im Senegal auf, noch war er Gegenstand der Vorlesungen. Em-
pört hat die Studierenden vielmehr, dass die Prüfungstermine im Juli 2003

1 ‘L'Alliance atlantique décide d'activer sa solidarité politique avec les Etats-Unis’
(14.09.2001) Le Monde 3.
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wegen eines eintägigen Besuchs von Bush in Dakar verschoben werden
mussten. Die Metropole Senegals, die sonst ständig in Bewegung ist und
pulsiert wie kaum eine andere Stadt in Westafrika, wurde völlig abgerie-
gelt. Schulen und Universitäten, ebenso wie Märkte und Läden blieben ge-
schlossen. Mobilfunkleitungen waren unterbrochen. Der Verkehr stand
still. Ganz Dakar stand unter Hausarrest. In der afrikanischen Tradition der
mündlichen Überlieferung, heute vor allem von Popstars in Liedern über-
nommen, wird der Auftritt des amerikanischen Präsidenten im Senegal als
peinlich dargestellt.

Senegal ist eine selbstbewusste und erfolgreiche Nation. Die Senegale-
sinnen und Senegalesen sind stolz auf ihr Land und lassen sich ungern
durch Dritte in ihre politischen Entscheidungen hereinreden. Der Staats-
haushalt ist jedoch auch heute noch zu einem beträchtlichen Teil von Ent-
wicklungsgeldern abhängig, der zu typischen realpolitischen Ergebnissen
führt. So ratifizierte Senegal als erster afrikanischer Staat das Römische
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Es war jedoch auch das erste
Land, welches das bilaterale Abkommen mit den US-Amerikanern unter-
zeichnet hat, wonach amerikanische Soldatinnen und Soldaten nicht nach
Den Haag überstellt werden dürfen.

Senegal sagte der USA verbindlich und glaubwürdig zu, ein Verbünde-
ter im Kampf gegen den Terrorismus zu sein. Gleichzeitig klebte während
meiner Zeit in Dakar 2002–04 in mindestens jedem zweiten Sammeltaxi,
den berühmten bunt angemalten cars rapides, ein Bild Osama Bin Ladens,
neben den Les Lions, der senegalesischen Fußballnationalmannschaft, die
gerade spektakulär in der WM 2002 Les Bleus, den französischen Titelver-
teidiger besiegt hatten, neben diversen Marabus, wichtige Religionsführer
im Land. Junge Mädchen tragen enge Jeans und Spagettiträger, verheirate-
te Frauen legen großen Wert auf elegante und farbenfrohe Garderobe.
Ohrringe sind für Mädchen und Frauen zwingend. Kein Hauch von Ver-
schleierung. Die senegalesische Interpretation des Islams ist völlig ent-
spannt. Es regt sich aber auch niemand darüber auf, wenn Kinder mit
einem T-Shirt mit dem Konterfei von Bin Laden auf den Straßen herum-
laufen. Für viele in der islamischen Welt ist Bin Laden ein Held. Das wird
nicht herausposaunt. Dies wird den westlichen Besuchern noch nicht ein-
mal hinter vorgehaltener Hand erzählt. Doch dies anzuerkennen und die
Gründe dahinter zu reflektieren, mag vielleicht an der einen oder anderen
Stelle sinnvoll sein.

Zurück in Deutschland 2004 musste ich feststellen, dass es sich nicht
mehr lohnt, eine wissenschaftliche Arbeit über den Afghanistan- und den

Vorwort
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Irak-Einsatz zu schreiben. Im Deutschen Jahrbuch für Völkerrecht lag die
umfassende und klare Analyse von Hofmann zur Völkerrechtswidrigkeit
des Irakkrieges vor.2 Dem war wenig hinzuzufügen. Ich sah jedoch auch,
dass afrikanische Konflikte in der völkerrechtlichen Literatur stiefmütter-
lich behandelt wurden. Warum? Lohnt es sich nicht die völkerrechtliche
Schablone auf afrikanische Konflikte zu legen? Und ist der Grund hierfür,
dass die meisten Kriege in Afrika innerstaatliche Konflikte sind und daher
das völkerrechtliche Gewaltverbot nicht gilt? Der umfangreiche Online-
Katalog OPAC des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht in Heidelberg, für das ich zwischen 2007 und 2012
als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete, ergab bei der kombinierten
Suche ‘Gewaltverbot’ und ‘Afrika’ keinen Treffer. Und so entschied ich
mich, eine wissenschaftliche Arbeit über das völkerrechtliche Gewaltver-
bot anhand der afrikanischen Konflikte ab Ende 1989 zu schreiben.

Die Umsetzung war ein langer Weg. Den Menschen die mich hierbei
begleitet haben, möchte ich von ganzem Herzen danken, allen voran mei-
nem Doktorvater Professor Dr. Dr. Rainer Hofmann, der mich über all die
vielen Jahre immer umfassend unterstützt und ermutigt hat. Ohne seinen
positiven Rückhalt, seinen wertvollen Rat, sein jederzeit offenes Ohr und
seinem mir und meinem Thema entgegengebrachte Vertrauen würde es
diese Arbeit nicht geben. Professor Dr. Michael Bothe war mir vor allem
mit seiner umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit zur Friedenssicherung
eine große Hilfe. Viele meiner Gedanken und Ansätze fand ich in seinem
Werk wieder und haben mich so beim Schreiben bekräftigt. Mit beiden
verbindet mich mein Interesse für den afrikanischen Kontinent und mein
Engagement für die Menschenrechte.

Mir war es von Anfang an wichtig, die Arbeit sowohl frei zugänglich auf
dem Repositorium der Goethe-Universität als auch bei einem renommierten
Verlag in üblicher Buchform veröffentlicht zu wissen. Ich bin Dr. Stefan
Grote vom Nomos-Verlag sehr verbunden, dass er mir diese hybride Form
der Veröffentlichung einräumen konnte und mir in jeder Hinsicht entgegen-
kam. Sonja Schmitt ist überaus geduldig die letzten Meter der Druckfassung
mit mir gegangen. Sie formte aus einem Skript dieses Buch.

Uta Bredemeier vom Dekanat der Goethe-Universität danke ich von
ganzem Herzen für die immerwährende Bereitschaft mir beim Überkom-

2 Hofmann ‘International Law and the Use of Military Force against Iraq’ (2002/03)
45 GYIL 9–34.
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men der Hürden zu helfen, die ein langjähriges Promotionsverfahren so
mit sich bringen kann.

Meiner Schwester Nina Berger und meinen Freunden und Kolleginnen
Jutta Dahn, Martina Enax, Dr. Pamela Kalning, Dr. Maike Kuhn, Klaus
Oltmanns, Dr. Matthias Reus, Sara von Skerst und Philipp Wesche danke
ich für Korrekturlektüren, aufbauende Gespräche, Logis in Heidelberg,
Hinweise und schlichte Ermutigungen, Dr. Mira Chang, Dr. Matthias
Kottmann, Dr. Hans-Christian Wilms für den gelungenen Probelauf zur
mündlichen Prüfung sowie Professor Philipp Dann und Dr. Michael Rieg-
ner für die immer offenen Türen. Danken möchte ich auch meinen ‘alten’
Freunden aus Kapstadt, Harare und Dakar für ihre anhaltende Freund-
schaft, insbesondere Brian Chikwava, Birgit Planck, Barbara Stehl,
Dr. Webster Whande, Boukounta Sané sowie meinem Freund Titus Rosa-
ni, Bildhauer, der 2003, wie so viele Menschen in meinem Alter im südli-
chen Afrika, in seiner besten Schaffensphase aufgrund HIV/AIDS er-
krankte und verstarb.

Meinen Eltern Jutta und Sigger Berger gebührt großer Dank für ihre
immerwährende Unterstützung. Sie haben mir insbesondere während mei-
nes Studiums den Rücken freigehalten, sodass ich unbeschwert, konzen-
triert und erfolgreich studieren durfte. Ohne ihr stetiges Leben im badi-
schen Achern hätte ich meinen Freiheitsdrang niemals ausleben können.

Mein größter Fan ist jedoch mein heute elfjähriger Sohn Aaron Maria
Ismael, der nie einen Zweifel daran ließ, dass diese Arbeit einmal ‘fertig’
wird und dem dieses Buch gewidmet ist. Sein Humor, seine stetige Gelas-
senheit und seine grenzenlose Zuversicht sind das Bindemittel dieser Dis-
sertation.

Zum Schluss möchte ich noch Nelson Rolihlahla Mandela danken.
Während meines Postgraduierten Studiums an der Universitäten in Kap-
stadt und Western Cape 1997 war er auch mein Präsident. Ich nahm mir
die Freiheit ihm im Dezember 2013 meine letzte Ehre zu erweisen und
einer der wenigen Zaungäste seiner Beerdigungsfeier in seinem Heimat-
dorf Qunu in der Transkei sein zu dürfen. Im nahegelegenen Mandela-
Museum hängt sein Spruch: ‘It always seems impossible until it's done’.
Sein Leben, dieser Wahlspruch und die damit verbundene Inspiration ga-
ben und geben mir den Mut und die Kraft diese Arbeit abzuschließen und
daran anknüpfend zu alten und neuen Ufern aufzubrechen.

 

Antje C. Berger Berlin, im Oktober 2016
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Since wars begin in the minds of men,
it is in the minds of men

that the defences of peace
must be constructed.

 
UNESCO Constitution

(1945).

 
 

Most dangerous of all is what
I call the politics of desperation.

When people feel desperate,
and when they feel

their desperation is ignored,
they tend to do desperate things

to attract attention to their plight.
They seize hostages, hijack planes,

blow up the
World Trade Center in New York.

 
Allister Sparks

Tomorrow is Another Country
(1994) 11.

 
 

Le fou n'aime pas Dieu.
 

Proverbe Baoulé (Côte d'Ivoire) aus
M.-C. Djiena Wembou / Daouda Fall

(2000) 310.
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